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Richtlinien Uiber die Haltung und Benutzung
von Dienstkraftfahrzeugen im Lande Nordrhein-Westfalen
(Kraftfahrzeugrichtlinien - KfzR)

RdErl. d. Finanzministeriums v. 23.4.2007 -
B2711-17-IVA3

Mein RdErl. v. 5.3.1999 (SMBI. NRW. 20024) wird wie folgt geandert:

1.
Im Inhalt erhalt der § 10 folgende Fassung:

»§ 10 Kraftfahrtechnischer Dienst”

2.
In § 1 Abs. 1 wird das Wort ,und” durch ,oder" ersetzt.

3.
§ 1 Abs. 2 erhalt folgende Fassung:
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»(2) Kraftfahrzeuge im Sinne des Absatzes1 sind alle zulassungspflichtigen Kraftfahrzeuge und
ihre Anhanger sowie selbstfahrende oder gefiihrte Arbeits- und Zugmaschinen, Kleinkraftrader
und Anhanger.”

4,
In § 2 Abs. 1 Satz 1 wird nach den Worten ,des Landes” die Worte ,sowie Landesbetriebe und
Sondervermoégen” eingefugt.

5.
In § 3 Abs. 1 entfallt der letzte Satz.

6.

In § 3 Abs. 2 Satz 1 werden nach den Worten , Bedarf nicht” die Worte ,wirtschaftlich auf andere
Weise" (z. B." eingefligt. Der nachfolgende Text ,durch bei anderen Dienststellen frei werdende
Dienstkraftfahrzeuge" wird durch das Zeichen ,)" erganzt.

7.

In § 3 Abs. 3 entfallt im 3. Satz der Text ,auch in den Fallen des Absatz 1 Satz 4" und der Text
«der Kraftfahrzeugbeauftragten” wird durch ,des kraftfahrtechnischen Dienstes” ersetzt. Im letz-
ten Satz werden die Worte ,ein zeitnahes Gutachten” durch ,eine zeitnahe Stellungnahme" er-
setzt.

8.
In § 3 Abs. 3 werden die Satze 4 und 5 durch folgenden Text ersetzt:

+Ersatzbeschaffungen sind zu begriinden. Fir das zu ersetzende Kraftfahrzeug ist ein zeitnahes
Gutachten des kraftfahrtechnischen Dienstes beizufiigen.”

9.
In § 3 Abs. 5 werden die Worte ,den Kraftfahrzeugbeauftragten” durch ,dem kraftfahrtechni-
schen Dienst" ersetzt.

10.
In § 3 Abs. 6 werden nach dem Wort ,Polizei" die Worte ,,und des Landesbetriebs StraBenbau
NRW" eingeflgt.

1.

In § 4 Abs. 2 Nr. 2 wird der Text ,Einsatz im Gelande abseits von ausgebauten StraBen” durch
den Text ,Nutzung durch mehr als zwei Personen” ersetzt sowie nach dem Wort ,Nahverkehrs”
der Text , — ggf. unter erschwerten Bedingungen -, eingefligt.

12.
§ 4 Abs. 2 Nr. 3 entfallt. Die nachfolgenden Uberschriften aufgefiihrten Nummern 4 und 5 wer-
den zu Nummern 3 und 4.

13.
In § 4 Abs. 2 Nr. 3 (neu) wird in der Uberschrift nach dem Wort ,Stufe” die Zahl ,IV" durch die
Zahl IlI" ersetzt. In Satz 1 wird die Zahl ,5" durch die Zahl ,4" und der Text ,Fachhochschulen,
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Kunsthochschulen und das Hochschulbibliothekszentrum” durch den Text ,die in § 1 Abs. 4
Hochschulfreiheitsgesetz aufgefihrten Kunst-, Musikhochschulen und Fachhochschulen, die
ausschlieBlich Ausbildungsgange fir den 6ffentlichen Dienst anbieten sowie flir das Hochschul-
bibliothekszentrum” ersetzt.

14.

In § 4 Abs. 2 Nr. 4 (neu) wird in der Uberschrift nach dem Wort ,Stufe” die Zahl ,V" durch die
Zahl ,IV" ersetzt. In Satz 1 wird der Text ,, , Wissenschaftliche Hochschulen” gestrichen. In Satz 2
werden die Zahlen IV und V durch die Zahlen Ill und IV ersetzt.

15.
In § 4 Abs. 3 wird nach dem Wort ,Stufe” die Zahl VI durch die Zahl V ersetzt.

16.
In § 4 Abs. 6 werden die Worte ,sind die Kraftfahrzeugbeauftragten” durch ,ist der kraftfahr-
technische Dienst” ersetzt.

17.

In § 5 Abs. 1 werden die Worte ,der Kraftfahrzeugbeauftragten” durch ,des kraftfahrtechnischen
Dienstes, ausgenommen Dienstkraftfahrzeuge der Polizei und des Landesbetriebes StraBenbau
NRW (§ 3 Abs. 6)," ersetzt.

18.
In § 5 Abs. 2 lautet der Klammerzusatz nunmehr ,(z. B. Labor- und Messfahrzeuge)”.

19.

§ 5 Abs. 4 entfallt, die nachfolgenden Absatze 5 bis 8 werden Absatze 4 bis 7. In § 5 Abs. 5 (neu)
werden die Worte ,sind die Kraftfahrzeugbeauftragten” durch ,ist der kraftfahrtechnische
Dienst" ersetzt.

20.
In § 6 Satz 1 werden die Worte ,mit den in Frage kommenden Lieferfirmen” gestrichen. Im zwei-
ten Satz wird der Text ,gesonderten Erlass” durch ,gesonderte Erlasse” ersetzt.

21.
§ 7 Abs. 2 Satz 1 wird gestrichen; in § 7 Abs. Satz 2 wird das Wort ,vielmehr" gestrichen.

22.

In § 7 Abs. 3 lautet der 1. Satz nach dem Wort ,zugewiesen,” ,ist eine Verrechnung der Kosten
aus der laufenden Benutzung und einer Instandsetzung sowie der Ersatz- und Zubehorteile
durch die fahrzeuggebende Landesdienststelle mit der fahrzeugnehmenden Landesdienststelle
nur unter gebuhrender Berlcksichtigung des Verwaltungsaufwandes zuldssig.”. Satz 2 entfallt.
Satz 3 wird Satz 2.

23.
In § 7 Abs. 4 wird nach Satz 1 und Satz 2 jeweils eine Absatzmarkierung eingefligt.
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24,
In § 8 Abs. 1 wird im Klammerzusatz nach dem Wort ,Kraftfahrzeugsachbearbeitung" das Wort ,,/
Fahrdienstleitung” eingeflgt.

25.

In § 8 Abs. 2 Satz 1 entfallen die Worte ,nach Mdglichkeit”. Die Satze 2 bis 4 werden durch fol-
genden Text ersetzt: , Die Fahrbereitschaft wird von der Fahrdienstleitung gefuhrt. Soweit die
Wirtschaftlichkeit gesteigert werden kann, ist die Steuerung des Einsatzes der Dienstkraftfahr-
zeuge Uber Telekommunikationseinrichtungen (z.B. Mobilfunk einschl. Pager usw.) vorzuneh-
men."” Im bisherigen Satz 5 werden die Worte ,sind die Kraftfahrzeugbeauftragten” durch ,ist der
kraftfahrtechnische Dienst” ersetzt.

26.
In § 8 Abs. 3 werden die Worte ,sind die Kraftfahrzeugbeauftragten” durch ,ist der kraftfahr-
technische Dienst” ersetzt.

27.
§ 8 Abs. 4 Satz 2 erhalt folgende Fassung:

.Die Zulassungsbescheinigung Teil Il (friiher Fahrzeugbrief) ist sicher aufzubewahren.”

28.
§ 8 Abs. 5 Satz 3 erhalt folgende Fassung:

.Die Stammkarten und die dazugehdérigen Beiblatter sind fortlaufend zu kennzeichnen.”

29.
In § 9 Abs. 1 Buchstabe i) werden die Worte ,Fahrtschreibern oder” gestrichen.

30.
§ 10 erhalt folgende Fassung:

.8 10
Kraftfahrtechnischer Dienst

(1) Die kraftfahrtechnische Betreuung aller landeseigenen Kraftfahrzeuge, mit Ausnahme der
Dienstkraftfahrzeuge der Polizei, des Landesbetriebs StraBenbau NRW und des Instituts der
Feuerwehr, obliegt dem kraftfahrtechnischen Dienst bei den Oberfinanzdirektionen. Im Einzelnen
sind zustandig:

der kraftfahrtechnische Dienst bei der Oberfinanzdirektion Mlnster
firr die Bereiche der Bezirksregierungen Arnsberg, Detmold und Minster.
der kraftfahrtechnische Dienst bei der Oberfinanzdirektion Rheinland

fur den Bereich der Bezirksregierungen Dusseldorf und Koln,
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In Abstimmung mit dem Finanzministerium kénnen abweichende Zustandigkeiten festgelegt wer-
den.

(2) Die Betreuung der Dienstkraftfahrzeuge der Polizei, des Verfassungsschutzes und des Insti-
tuts der Feuerwehr wird durch das Innenministerium geregelt. Die Betreuung der Dienstkraftfahr-
zeuge des Landesbetriebs StraBenbau NRW wird durch das Ministerium fiir Bauen und Verkehr
NRW geregelt.

(3) Der kraftfahrtechnische Dienst der Oberfinanzdirektionen untersteht, auch wenn er fir
Dienststellen auBerhalb der Finanzverwaltung tatig wird, der Fachaufsicht des Finanzministeri-
ums. Der kraftfahrtechnische Dienst ist befugt, in kraftfahrtechnischen Angelegenheiten unmit-
telbar mit den kraftfahrzeughaltenden Dienststellen Schriftwechsel zu flhren.

(4) Der kraftfahrtechnische Dienst wirkt fiir den in Abs. 1 definierten Zustandigkeitsbereich bei
der Beschaffung von Dienstkraftfahrzeugen und Zubehoér mit. Er ist auch bei allen verwaltungs-
maBigen und blromaBigen Angelegenheiten zu beteiligen, soweit dabei kraftfahrtechnische Er-
fahrungen erforderlich sind (siehe u.a. § 3 Abs. 3und 5, § 4 Abs. 6, § 5, § 8 Abs. 3,§13,§ 19
Abs. 2 und § 22 Abs. 1, § 23 Abs. 1, § 24 Abs. 3 und 4). AuBerdem hat er die Kraftfahrzeugfihre-
rinnen oder Kraftfahrzeugfihrer Uber Fihrung und Wartung der Kraftfahrzeuge zu belehren. Das
Nahere bestimmt die vom Finanzministerium erlassene Dienstanweisung fur den kraftfahrtechni-
schen Dienst. Fir den Bereich der Dienstkraftfahrzeuge der Polizei und des Landesbetriebs
StraBenbau NRW werden diese Funktionen durch gleichwertige Organisationseinheiten tUber-
nommen."”

31

§ 11 Abs. 1 Satz 1 wird durch folgenden Text ersetzt: ,Dienstkraftfahrzeuge sind je nach ihrer
Verwendung und dem Umfang ihres Einsatzes von dem kraftfahrtechnischen Dienst ein- oder
zweimal jahrlich auf Verkehrs- und Betriebssicherheit gem. straBenverkehrsrechtlicher Vor-
schriften bzw. Unfallverhitungsvorschriften (UVV) zu Gberprifen. Die Untersuchungen gem.
UVV an den unter §1 genannten Fahrzeugen werden nur durchgefihrt, wenn lediglich eine Sicht-
und Funktionsprifung ohne zu Hilfenahme von Spezialwerkzeug erforderlich ist. Die Gbrigen
Fahrzeuge und Gerate sind durch geeignete Firmen Uberprifen zu lassen.” In den nachfolgen-
den bisherigen Satzen 2, 3 und 6 sind die Worte ,den Kraftfahrzeugbeauftragten” durch ,den
kraftfahrtechnischen Dienst” zu ersetzen.

32.
§ 11 Abs. 2 erhalt folgende Fassung:

, (2) Eine Uberpriifung nach Absatz 1 erfolgt nach Abstimmung mit dem kraftfahrtechnischen
Dienst vor Rickgabe eines Leasingfahrzeugs an den Leasinggeber."

33.
In § 12 Abs. 1 wird folgender dritter Satz angefligt: ,Dies gilt nicht fir die Dienstkraftfahrzeuge
des Landesbetriebes StraBenbau NRW."

34.
In § 13 Abs. 1 werden die Worte ,der Kraftfahrzeugbeauftragten” durch ,des kraftfahrtechni-
schen Dienstes" ersetzt.
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35.

In § 13 Abs. 2 werden in Satz 1 die Worte ,die Kraftfahrzeugbeauftragten” durch ,der kraftfahr-
technische Dienst”, die Worte ,dem beizufiigenden Gutachten” durch ,seiner beizufligenden
Stellungnahme” und das Wort ,zustimmen” durch ,zustimmt” ersetzt. Die Satze 2 und 3 werden
durch den Satz ,Er soll in dieser Stellungnahme gleichzeitig eine Empfehlung fur die eventuell
notwendig werdende Ersatzbeschaffung einschlieBlich Sonderausstattung aussprechen.” er-
setzt.

36.
§ 13 Abs. 3 erhalt folgende Fassung:

» (3) GemaB § 63 Abs. 3 LHO sind auszusondernde Dienstkraftfahrzeuge zu ihrem vollen Wert zu
verauBern. Nahere Einzelheiten zum Verwertungsverfahren regelt das Finanzministerium durch
gesonderten Erlass.”

37.
§ 13 Abs. 4 entfallt.

38.
In § 14 Abs. 2 werden in Satz 1 nach dem Wort ,Grliinde" die Worte ,wie beispielsweise Zeiter-
sparnis” eingefligt. In Satz 2 werden die Buchstaben a) und b) wie folgt gefasst:

»a) die Benutzung des Dienstkraftfahrzeugs die wirtschaftlichste Beférderungsalternative dar-
stellt oder

b) die Eigenart des Dienstgeschéafts oder sonstige besondere Umstande die Benutzung des
Dienstkraftfahrzeugs zwingend erfordern.”

Buchstabe c) entfallt.

39.
§ 14 Abs. 4 (alt) entfallt; die bisherigen Absatze 5 und 6 werden 4 und 5.

40.
In § 14 werden folgende Absatze 6 und 7 angeflgt:

.(6) Die Dienstkraftfahrzeuge sind auch am Tage stets mit Licht (Abblendlicht oder falls vorhan-
den mit Tagfahrleuchten) zu betreiben.

(7) Das Rauchen in Dienstkraftfahrzeugen ist nicht gestattet.”

41,
In § 15 Abs. 4 Buchstabe a) wird das Datum ,,3.11.2003" in ,17.10.2006" geandert.

42.
In § 17 Abs. 7 Satz 1 werden nach den Worten ,auch private Fahrten” die Worte ,im Bereich der
Bundesrepublik Deutschland” angefligt. Folgender neuer Satz 3 wird eingefligt:
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+Fahrten ins Ausland sind nur im Ausnahmefall zuldssig und bedirfen der Genehmigung der
Dienstellenleitung.”

43.

In § 19 Abs. 1 Satz 3 wird nach dem ersten Spiegelstrich die Zahl ,1.600" durch ,2.000", nach
dem zweiten und dritten Spiegelstrich jeweils die Zahl ,,5.500" durch ,6.000" ersetzt. In Satz 4
werden die Worte ,die Kraftfahrzeugbeauftragten” durch ,der kraftfahrtechnische Dienst” er-
setzt.

In Satz 5 sind zwischen den Worten ,Feuerwehr” und ,gelten” ein Leerzeichen und nach dem
Wort ,Innenministerium” die Worte ,, , flr die Instandsetzung von Dienstkraftfahrzeugen des Lan-
desbetriebs StraBenbau NRW gelten die vom Ministerium fiir Bauen und Wohnen" einzufiigen.

44,
§ 19 Abs. 2 Satz 1 erhalt folgende Fassung:

«(2) Soweit Instandsetzungskosten voraussichtlich einen Betrag von 1.000,- Euro (bei Kraftfahr-
zeugen, die der Sicherheitspriifung unterliegen, von 2.000,- Euro) Ubersteigen, sind die Kosten-
voranschlage von dem kraftfahrtechnischen Dienst zu tberprifen.”

45,
In § 19 Abs. 2 Satz 3 werden die Zahl ,200" durch ,300" und die Worte ,,von den Kraftfahrzeug-
beauftragten” durch ,vom kraftfahrtechnischen Dienst" ersetzt.

46.

In § 22 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte , Arbeiterinnen oder Arbeiter” durch Tarifbeschaftigte” er-
setzt. In § 22 Abs. 1 Satz 3 werden die Worte ,von den Kraftfahrzeugbeauftragten” durch ,vom
kraftfahrtechnischen Dienst” ersetzt.

47.

In § 23 Satz 2 und 4 werden die Worte ,die Kraftfahrzeugbeauftragten” bzw. ,der Kraftfahrzeug-
beauftragten” durch ,der kraftfahrtechnische Dienst” bzw. ,des kraftfahrtechnischen Dienstes”
ersetzt.

48.

In § 24 Abs. 3 Satz 1 werden die Worte ,den Kraftfahrzeugbeauftragten” durch die Worte ,,dem
kraftfahrtechnischen Dienst” ersetzt. In § 24 Abs. 3 Satz 2 werden die Worte ,nehmen die Kraft-
fahrzeugbeauftragten” durch die Worte ,nimmt der kraftfahrtechnische Dienst” ersetzt. In § 24
Abs. 4 werden die Worte ,die Kraftfahrzeugbeauftragten" durch die Worte ,der kraftfahrtechni-
sche Dienst” ersetzt.

49,
In § 25 Abs. 1 wird das Wort ,Bestimmung” durch ,Bestimmungen” ersetzt.

50.
§ 25 Abs. 4 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
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.Das Telefonieren wahrend der Fahrt ist nur mittels einer Freisprecheinrichtung zulassig und auf
das Notwendigste zu beschranken.”

51.
In § 25 Abs. 5 Satz 11ist das Wort ,nachdem" hinter ,nach” durch ein Leerzeichen zu trennen.

52.

In § 26 Satz 2 werden die Worte ,und Handgriffe" sowie der Klammerzusatz ,(z.B. Wartung, Rei-
nigung und Schmierung auch schwer zuganglicher Teile, Radwechsel, Auswechseln von Glih-
lampen, Montagearbeiten, soweit sie ohne groBere Gerate ausflihrbar sind)” gestrichen.

53.
In § 27 Abs. 1 wird beim ersten Spiegelstrich nach dem Klammerzusatz ,(BGBI. | S. 1170)" der
Text ,zuletzt geandert durch Art. 5 des Gesetzes vom 22.12.2005 (BGBI. | S. 3676)" eingefligt.

54.
§ 27 Abs. 1 zweiter Spiegelstrich erhalt folgende Fassung:

.- der Tarifvertrag fiir den 6ffentlichen Dienst der Lander (TV-L) vom 12.10.2006 (SMBI. NRW.
20310) und der Tarifvertrag lber die Arbeitsbedingungen der Personenkraftwagenfahrer der
Lander (PKW-Fahrer-TV-L) v. 12.10.2006 (SMBI. NRW. 203310)."

55.
In § 27 Abs. 1 dritter Spiegelstrich wird der Text nach dem Klammerzusatz ,(ABI. EG Nr. L 370 S.
1)" geandert in ,in der aktuellen Fassung”.

56.
In § 27 Abs. 1 vierter Spiegelstrich wird der Text nach dem Klammerzusatz ,(ABI. EG Nr. L 370 S.
8)" geandert in ,in der aktuellen Fassung".

57.
In § 27 Abs. 1 flinfter Spiegelstrich wird nach dem Klammerzusatz ,(BGBI. | S. 640)" der Text ,,,
zuletzt geandert durch Art. 16 des Gesetzes vom 3.5.2005 (BGBI. | S. 1221)," angeflgt.

58.
§ 27 Abs. 1 sechster Spiegelstrich erhalt folgende Fassung:

»~ Verordnung zur Durchfiihrung des Fahrpersonalgesetzes (Fahrpersonalverordnung -FPersV)
neu gefasst durch Verordnung zur Durchflihrung des Gesetzes Uber die Einflihrung des digitalen
Kontrollgerates zur Kontrolle der Lenk- und Ruhezeiten erforderlichen Begleitregelungen vom
27.6.2005 (BGBI. 1 S. 1882)."

59.
In § 28 Abs. 2 wird das Datum ,,3.11.2003" durch ,17.10.2006" ersetzt.

60.
In § 29 Abs. 1, Buchstabe c) lautet der zweite Satz ,Die Polizei ist bei der Aufklarung des Falles
in jeder Weise zu unterstiitzen, dabei sind die den Kraftfahrzeugfiihrerinnen oder den Kraftfahr-
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zeugfihrern auf Grund anderer Rechtsgrundlagen zustehenden Rechte zu wahren (Beschuldig-
tenrechte),”

61.
In § 29 Abs. 1 werden bei Buchstabe n) die Worte ,die Kraftfahrzeugbeauftragten” durch ,den
kraftfahrtechnischen Dienst"” ersetzt.

62.
In § 30 Absatz 2 Satz 3 wird zwischen die Worte ,Kraftfahrzeugfiihrerinnen" und ,Kraftfahrzeug-
fihrer" das Wort ,,oder” eingeflgt.

63.

In der Anlage 5 wird in Nr. 1 der Text ,,, bei den in der Betriebsanleitung genannten Kilometer-
standen die vorgeschriebenen Arbeiten (z. B. Olwechsel, Filter reinigen bzw. auswechseln)
durchfiihren muss” gestrichen:

In Nr. 9 werden die Worte ,Fahrtenschreiber oder” gestrichen. In Nr. 11 wird das Wort ,Kraftfahr-
zeugbeauftragten” durch ,kraftfahrtechnischen Dienst” ersetzt.

64.
In der Anlage 8 werden nach dem letzten Pfeil im ersten Satz die Worte ,die Kraftfahrzeugbeauf-
tragten” durch ,den kraftfahrtechnischen Dienst” ersetzt.

65.
Die Anlagen 3, 4 und 6 werden durch die beigefuigten Anlagen 3, 4, und 6 ersetzt.

- MBI. NRW. 2007 S. 324.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 9/10


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/mblnrw/2007-s324

Anlagen

Anlage 1 (Anlage 3)
URL zur Anlage [Anlage 3]

Anlage 2 (Anlage 4)
URL zur Anlage [Anlage 4]

Anlage 3 (Anlage 6)
URL zur Anlage [Anlage 6]

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 10/10


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/VA/10026-10020-mbl_2007_14-1anlage3.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/VA/10026-10021-mbl_2007_14-1anlage4.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/VA/10026-10022-mbl_2007_14-1anlage6.pdf

	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Richtlinien über die Haltung und Benutzung von Dienstkraftfahrzeugen im Lande Nordrhein-Westfalen (Kraftfahrzeugrichtlinien - KfzR) RdErl. d. Finanzministeriums v. 23.4.2007 - B 2711 - 1.7 - IV A 3 

	Anlagen

